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Text 
 

V e r a n t wo r t l i c h e r  P i l o t  

§ 125. (1) Im Bereich der Zivilluftfahrt ist verantwortlicher Pilot jener Luftfahrer, der das 
Luftfahrzeug befehligt. 

(2) Der verantwortliche Pilot hat 

 1. alle zur Aufrechterhaltung von Ordnung und Sicherheit an Bord des Luftfahrzeuges notwendigen 
Maßnahmen zu treffen, 

 2. strafbare Handlungen an Bord des Luftfahrzeuges unbeschadet der nach sonstigen 
Rechtsvorschriften bestehenden Anzeigepflichten binnen 48 Stunden der Austro Control GmbH 
anzuzeigen, 

 3. das Bordbuch gemäß Artikel 34 AIZ und den anwendbaren unionsrechtlichen Vorschriften 
sowohl für international als auch für national verwendete Luftfahrzeuge zu führen und die im 
Art. 29 AIZ genannten Urkunden und das Lärmzeugnis sowie etwaige gemäß den §§ 18 Abs. 2, 
20 und 132 erteilte Bewilligungen oder auf Grund der unionsrechtlichen Bestimmungen gemäß 
§ 24a ausgestellte Fluggenehmigungen und etwaige gemäß § 24b Abs. 4 ausgestellte Abschriften 
von Vereinbarungen gemäß Art. 83bis AIZ bei jedem Flug an Bord mitzuführen. 

(3) Die sich aus Abs. 2 ergebenden Verpflichtungen treffen bei Ausfall des verantwortlichen Piloten 
dessen Stellvertreter. 


